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18. 'Januar 2021 

Anfrage zur Realisierung hygienischer Belüftungen an den kreiseigenen Schulen des Land 
kreises Vorpommern-Rügen 

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Löttge, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

ich nehme Bezug auf Ihre vorgenannte Anfrage und beantworte diese nachfolgend. 

Beabsichtigt der Landkreis Vorpommern-Rügen als Schulträger die kurzfristige An 
schaffung von hygienischen Belüftungsanlagen für seine öffentlichen Schulen, um auf 
diese Weise den Rege/betrieb an den kreiseigenen Schulen im Winter durchgehend zu 
ermöglichen? Wenn ja, für.welche Schulen? Wenn nein, warum nicht? 

Wie Ihnen bereits mit Scheiben vom 14. Dezember 2020 zur Beantwortung Ihrer Anfrage zu 
weitergehenden Hygienemaßnahmen an den Schulen des Landkreises mitgeteilt wurde, ist von 
Seiten des Landkreises Vorpommern-Rügen der Einsatz von zusätzlichen Belüftungsanlagen an 
den Schulen neben den Maßnahmen der schulischen Hygienepläne gemäß § 36 i. V. m § 33 1 n 
fektionsschutzgesetz bislang nicht vorgesehen. 

Weiterhin kann Ihnen mitgeteilt werden, dass nach Auskunft der Unfallkasse Mecklenburg 
Vorpommern die Klassenräume mindestens alle 20 Minuten für circa drei bis fünf Minuten zu 
lüften sind. Bei der Verwendung von C02-Messgeräten zur Überwachung der Raumluft wird nur 
anhand von Vergleichswerten eine Aussage zur Belastung der Raumluft mit Aerosolen erteilt, 
welche mit Viren infiziert sein könnten. Gleiches wird mit der C02-Timer-App der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)erreicht. Bei korrekter Eingabe der Größe des Raumes 
und der Anzahl der Personen wird mit Hilfe dieser App das erforderliche Lüftungsintervall 
berechnet. Folglich sind C02-Messgeräte nicht erforderlich, um eine ausreichende und regel 
mäßige Lüftung der Klassenräume zu realisieren. 

Weitere Informationen entnehmen Sie dem o.g. Antwortschreiben vom 14. Dezember 2020. 

Mit freundlichen Grüßen 

~erth 
Landrat 
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